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SILEA, Stiftung für integriertes Leben und Arbeiten 
 

Konzept Gewaltprävention und Umgang mit Gewalt 

1. EINLEITUNG 

Gewaltanwendungen kommen in unserer Gesellschaft vor, auch wenn die ethischen und gesetz-
lichen Grundlagen sie verbieten. Insbesondere Institutionen sind zu erhöhter Aufmerksamkeit 
verpflichtet, weil das Risiko, als Mensch mit Beeinträchtigung Opfer von Gewalt zu werden, in 
stationären Einrichtungen vorhanden ist.  
Dieser Ausgangslage begegnen wir mit Verantwortungsbewusstsein, Sensibilität und einer trans-
parenten, strikten Regelung im Fall von Gewaltanwendungen. Besonders wichtig ist jedoch ein 
gutes Unterstützungsnetz, welches bereits vor möglichen Gewaltanwendungen zum Tragen 
kommen soll. Unsere Institution strebt einen respektvollen Umgang aller an; wir nehmen Formen 
der Gewalt und Gewaltäusserungen auch bei Menschen mit Beeinträchtigung so früh wie möglich 
wahr und reagieren dabei in angemessener Art rechtzeitig und mutig. 
Gewaltpotenzial besteht auf allen Ebenen des Zusammenlebens in unserer Institution. Mitarbei-
tende gegenüber Menschen mit einer Beeinträchtigung, Menschen mit einer Beeinträchtigung un-
tereinander und Menschen mit einer Beeinträchtigung gegenüber Mitarbeitenden sowie Mitarbei-
tende untereinander. Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Grundsätze gelten für alle 
Formen der Gewaltanwendung. Wie gehandelt werden muss ist jedoch abhängig davon, wer ge-
gen wen Gewalt ausübt; dementsprechend unterschiedlich ist der Handlungsbedarf. Wir tragen 
diesem Umstand im letzten Abschnitt „ Was passiert wenn….“ Rechnung. 
 
 
 

2. GRUNDLAGEN  

In Übereinstimmung mit: 

 den gesetzlichen Bestimmungen, 

 unserem Leitbild, 

 dem Betriebs- und Betreuungskonzept, 

 dem Konzept Freundschaft und Sexualität 
lehnen wir den Einsatz von Gewalt an Mitarbeitenden sowie von Mitarbeitenden an Menschen mit 
Beeinträchtigung und Gewalt zwischen den Menschen mit Beeinträchtigung grundsätzlich ab. 
Weder physische noch psychische Gewaltanwendungen sollen zu unserem bewusst oder unbe-
wusst eingesetzten Repertoire gehören. Gewalthandlungen sind immer gravierend und dürfen 
nicht bagatellisiert werden. 

3. DEFINITION VON GEWALT 

Die Begriffsbestimmung des Phänomens Gewalt ist angesichts dessen Komplexität schwierig. 
Einerseits legt das Strafgesetzbuch verbindliche Werte und Normen fest und bestraft deren Über-
tretung als Delinquenz. Andererseits bestehen in den verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen unterschiedliche Einschätzungen der durch Gewalt verletzten Werte und Normen. Gewalt-
definitionen sind deshalb auf die zu einem bestimmten Zeitpunkt herrschende sozialpolitische 
Ordnung zurückzuführen. Wichtig ist die Unterscheidung von Gewalt und Aggression. Aggression 
wird als angeborene Verhaltensmöglichkeit verstanden, die sowohl destruktive wie auch kon-
struktive (z.B. Selbsterhaltung) Aspekte enthält. Im Gegensatz hierzu wird Gewalt als die destruk-
tive Form von Aggression definiert. Allerdings ist zu beachten, dass im allgemeinen Sprach-
gebrauch oft Aggression und Gewalttätigkeit synonym verwendet werden.  
 

Wir wollen hinschauen und handeln und nicht wegschauen und umgehen 

Gewalt ist jede Verletzung der physischen oder psychischen Integrität eines Menschen 
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Das vorliegende Konzept betrachtet für die hier thematisierte Gewaltproblematik folgende Defini-
tion als Orientierungspunkt: 
Gewaltanwendungen liegen dann vor, wenn Massnahmen getroffen oder Methoden eingesetzt 
werden, welche die körperliche und/oder psychische Integrität eines Anderen verletzen. Erwach-
sene nutzen bei Gewaltanwendungen an Menschen mit einer Beeinträchtigung das Machtgefälle 
und/oder den Kraftunterschied aus. Es ist manchmal schwierig, Gewalthandlungen als solche 
wahrzunehmen und vom noch Akzeptablen abzugrenzen. Insbesondere sind körperliche Inter-
ventionen sorgfältig daraufhin zu prüfen, ob sie auch durchgeführt werden könnten, wenn kein 
Kraft- oder Grössenunterschied bestehen würde. 
 
 
 
 
 
Situative Gewaltanwendungen sind... 

 Affekthandlungen (z.B. Ohrfeigen oder andere körperliche Übergriffe) 

 Verbale Ausrutscher (z.B. Beschimpfungen, Blossstellungen) 

 Strafen oder Interventionen mit Rache-Charakter (z.B. ruppige Pflegeverrichtungen, zu 
heiss oder zu kalt baden, fester zupacken als erforderlich...) 

 Handlungen, welche der Befriedigung eigener Bedürfnisse dienen (z.B. Nicht-Einhalten 
der rollenkonformen und altersentsprechenden Distanz, den Menschen mit Beeinträchti-
gung als Blitzableiter zum Spannungsabbau benutzen) 

 Einen Menschen mit Beeinträchtigung packen, zerren oder herumtragen etc. in Situatio-
nen, wo es nur darum geht, einen Ablauf schneller und einfacher verrichten zu können 
(z.B. Körperhygiene, Arbeitsvorgang etc.) 

 
Normative Gewaltanwendungen sind... 

 Etablierte Strafmechanismen oder Züchtigungen (z.B. einsperren, psychisch oder phy-
sisch isolieren, im Bett fixieren etc., regelmässige Blossstellungen) 

 Kollektivstrafen (z.B. ein Mensch mit Beeinträchtigung hat etwas Verbotenes getan => der 
geplante Ausflug wird für alle gestrichen) 

 Kultur des „über andere sprechen“ im entwertenden und/oder diskretionsverletzenden 
Sinn 

 
Strukturelle Gewaltanwendungen sind... 

 Verdeckte, teilweise kaum erkennbare „Abläufe und Strukturen“ (z.B. „es gibt nur Dessert, 
wenn von allem gegessen wird“) 

 Nicht-Einhalten der Intimsphäre (z.B. zuschauen von nicht beteiligten Drittpersonen bei 
der Intimpflege) 

 
Psychische Gewalt (Mobbing, Stalking…) 
Im menschlichen Zusammenleben sind Konflikte unvermeidlich. Wenn sie konstruktiv angegan-
gen werden, können sie dazu beitragen, Arbeitsverhältnisse zu verbessern. Eine extreme Varian-
te eines Konflikts ist Mobbing. Mobbing bedeutet, dass eine Person oder eine Gruppe am Ar-
beitsplatz von Mitarbeitenden oder Vorgesetzten über einen längeren Zeitraum systematisch 
schikaniert (belästigen, beleidigen, ungerechtfertigt kritisieren, lächerlich machen, ignorieren, 
ausgrenzen…) wird. Mobbing ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar.  

 
Sexuelle Gewalt 
Sexuelle Gewalt bedeutet, dass eine erwachsene Person ihre Machtposition, ihre körperliche und 
geistige Überlegenheit, sowie die Unwissenheit, das Vertrauen oder die Abhängigkeit eines Men-
schen mit Beeinträchtigung zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse benutzt. Sexuelle Gewalt 
beginnt dann, wenn eine erwachsene Person einem Menschen mit Beeinträchtigung gegenüber 
erotische oder sexuell erregende Impulse empfindet und diesen nicht konsequent entgegenwirkt. 

Wir orientieren uns an wissenschaftlich abgestützten, pädagogischen und therapeuti-

schen Konzepten. 



SILEA 
Management-Handbuch 

Personal 07.34 

 
 

► 
►
► 

Managementprozesse 
Ressourcenprozesse 
Geschäftsprozesse 

Seite 5 von 9 
 

0734_Konzept_Gewaltpräventation_Umgang_mit_Gewalt/ 24.02.2011 / mw 

 

Zur Prävention sexueller Gewalt gelten die Ausführungen im Konzept „Freundschaft und Sexuali-
tät“ unserer Institution. 
 

4. GEWALTHANDLUNGEN SIND AUCH HINWEISE AUF SYSTEMSTÖRUNGEN 

Gewaltanwendungen von Erwachsenen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung sind nicht 
ausschliesslich Fehlleistungen einzelner Personen, sondern auch Hinweise auf Störungen und 
Überforderungen:  
Situationen mit Gewaltpotenzial sollen Anlass sein, genau zu überprüfen, ob der Zugang zum 
Menschen mit Beeinträchtigung passend ist und niemanden überfordert. Spätestens nach einem 
Übergriff ist deshalb diese Prüfung obligatorisch, besser ist es natürlich, wenn sie nicht erst dann 
stattfindet. Wir sind überzeugt, dass der grösste Teil von Gewalthandlungen vermieden werden 
könnte, wenn sensibel wahrgenommen und transparent über die agogische Arbeit diskutiert wird. 
 

5. “BETREUENDE SIND AUCH NUR MENSCHEN” ODER “PRÄVENTION IST BESSER ALS 
SANKTION” 

Wir gehen davon aus, dass unsere Mitarbeitenden der Sorgfaltspflicht im Alltag gerecht werden, 
dennoch gibt es Situationen, in welchen Gewalthandlungen nicht völlig auszuschliessen sind.  
 
Gewaltanwendungen sind Eskalationen der Verzweiflung, wir “flüchten” uns allenfalls dann zu 
Gewalt, wenn keine angepassten pädagogischen Mittel (mehr) zur Verfügung stehen. Affekt-
handlungen ohne vorherige Anzeichen sind relativ selten; meistens können sich anbahnende Be-
lastungssituationen mit Gewaltpotenzial an Frühsignalen erkannt werden. 
 
 
 
 
 

6. WAS WIRKT PRÄVENTIV? 

Es gibt kaum allgemein gültige Garantien und Rezepte, wie der Gewalt vorgebeugt werden kann, 
deshalb beschränkt sich die folgende Aufstellung auf Elemente, welche in unserer Institution zur 
Verfügung stehen: 
 

 Ein positives, von gegenseitigem Respekt geprägtes Arbeitsklima ist für die Erfüllung der 
dienstlichen Aufgaben und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden grundlegend 

 Indem die persönlichen Grenzen im zwischenmenschlichen Umgang respektiert werden, 
wird dazu ein wichtiger Beitrag geleistet 

 Gesprächsbereitschaft und Mut, Kollegen oder Kolleginnen, Unterstellte oder Vorgesetzte 
auf möglicherweise heikle Situationen anzusprechen 

 Möglichkeit von allen Beteiligten, kurzfristig Problembesprechungen einzufordern 

 Gut standardisierte interdisziplinäre Zusammenarbeit in Förderteams 

 Instrumente zur Fremd- und Selbsteinschätzung (Standortgespräche und Feedback-
Elemente) 

 Flexibilität im Umverteilen von vorhandenen Ressourcen (nach Faktorenmodell) 

 Möglichkeit, bei schweren Krisen rasche zusätzliche Hilfestellungen zu erhalten (nur in 
schweren Krisen, die Art der Unterstützung wird durch die Vorgesetzten definiert)  

 Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Möglichkeit, auch vertraulich Unterstützung bei einer Opferberatungsstelle zu suchen.  

 Beratungsstelle Opferhilfe, Seftigenstrasse 41, 3007 Bern, Tel.:031 372 30 35 

 Fallberatungen (mit interner oder externer Unterstützung) 

 Kriseninterventionen 

Alle Mitarbeitenden sind Teil des Ganzen und tragen gemeinsam die Verantwortung für 

das Erreichen der Ziele. Lebensfreude, Geborgenheit und Sicherheit sind uns wichtig. 
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Wir sorgen für ein Betriebsklima, das weder Belästigung noch Gewalt toleriert. 
Konstruktive Auseinandersetzungen, Konfliktfähigkeit und Feedback zeichnen unsere 

Teamkultur und Zusammenarbeit aus. 
Wir schaffen ein vielfältiges agogisches Angebot, das den Menschen mit Beeinträchti-

gung eine optimale soziale und individuelle Entwicklung ermöglicht. 

 Stärkung der Menschen mit Beeinträchtigung, dass sie keine Gewaltanwendungen tolerie-
ren müssen 

 Deklarieren und durchführen von klaren Sanktionen im Fall von Gewalthandlungen 
 
Alle Präventivmassnahmen sollen darauf hin wirken, das Überschreiten von inneren  
Hemmschwellen zu verhindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. WAS PASSIERT, WENN GEWALTANWENDUNGEN TROTZ ALLEM VORKOMMEN? 

a) Mitarbeitende gegenüber Menschen mit einer Beeinträchtigung 
 
Kommt es zu Gewalthandlungen von Mitarbeitenden an Menschen mit einer Beeinträchtigung, 
stehen Opferhilfe und Opferschutz an erster Stelle. Wir verpflichten uns in diesen Fällen zu soforti-
ger, bedingungsloser Transparenz gegenüber den Betroffenen und ihren gesetzlichen Vertretern. 
Handelt es sich um Vorfälle, welche nicht mit den eingangs erwähnten Grundlagen übereinstim-
men, wird eine Untersuchung durchgeführt. Wir messen die nötigenfalls zu ergreifenden Sanktio-
nen an den Grundlagen dieses Konzepts und an den gesetzlichen Vorgaben. Wir verpflichten 
uns, den Eltern und ihren Vertretern eine verlässliche, respektvolle Partnerin zu sein. Wer eine 
Gewalthandlung beobachtet, ist verpflichtet, sich dafür einzusetzen, dass sich die Gewalt nicht 
wiederholen kann. Das ist in der Regel zuerst ein direktes Gespräch mit dem/der Mitarbeitenden. 
Ist dies nicht möglich oder nicht wirksam, ist ein Gespräch mit den Vorgesetzten obligatorisch. 
 
 
 
 
 
MIT WELCHEN FOLGEN HABEN MITARBEITENDE ZU RECHNEN, WENN SIE GEWALT AN-
WENDEN? 
 
Gewalthandlungen sind unerlaubte Übergriffe und unterstehen den gesetzlichen Vorgaben und 
den strafrechtlichen Normen. Zusätzlich zu allfälligen strafrechtlichen Folgen können auch diszi-
plinarische Mittel eingesetzt werden, welche vom Verweis über die Reduktion von Aufgaben- und 
Verantwortungsbereichen bis zu einer normalen oder sogar fristlosen Entlassung reichen kön-
nen.  
 
 
 
 
 
ABLAUF NACH GEWALTHANDLUNGEN 
 
1. Meldepflicht 
Ist eine Gewalthandlung geschehen, muss der/die Mitarbeitende, welche die Handlung begangen 
hat, unverzüglich die Bereichsleitung oder ihre Stellvertretung informieren und erstellt einen 
schriftlichen Rapport. Diese Meldung erfolgt in einem persönlichen Gespräch, welches auch die  
akute Situation des/der Mitarbeitenden beleuchten soll. Die Abteilungsleitung informiert ebenfalls 
umgehend die Geschäftsleitung, welche in gravierenden Fällen den Stiftungsrat orientiert.  

Wir verpflichten uns, den Eltern und ihren Vertretern eine verlässliche, respektvolle 

Partnerin zu sein. 

Alle Mitarbeitenden sind Teil des Ganzen und tragen gemeinsam die Verantwortung für 

das Erreichen der Ziele. 
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2. Information an Eltern/gesetzliche Vertretung 
Ebenfalls in jedem Fall werden die Eltern/gesetzlichen Vertreter am gleichen Tag über den Vorfall 
informiert. In der Regel ist der/die betroffene Mitarbeitende zur Information verpflichtet. Die Be-
reichsleitungen können in begründeten Ausnahmefällen die Information auch selber überneh-
men. Eine Rechtsmittelbelehrung ist obligatorisch: Die Eltern müssen ausdrücklich auf ihr Recht 
zur Anzeige aufmerksam gemacht werden.  
 
3. Untersuchung und Massnahmen 
Erster Schritt: Einschätzung der Gefährdungssituation: Besteht nach übereinstimmender Ein-
schätzung von mindestens zwei Vorgesetzten eine akute Gefährdung von Menschen mit einer 
Beeinträchtigung, wird der/die betroffene Mitarbeitende bis zum Abschluss der Untersuchung 
suspendiert.  
Zweiter Schritt: Festlegen des Vorgehens: In einem Gespräch mit der/dem betroffenen Mitarbei-
tenden und mindestens zwei Vorgesetzten wird das weitere Vorgehen der Untersuchung festge-
legt. Auf Wunsch der/des betroffenen Mitarbeitenden wird die Opferhilfestelle, eine andere Fach-
beratungsstelle oder auch eine Vertrauensperson aus der Institution einbezogen. Wir führen mit 
offener Kommunikation. Offenes und achtsames Kommunizieren nach innen und nach aussen 
gehört zu den Kernaufgaben der Leitenden. Vorgesetzte und Mitarbeitende erstellen gemeinsam 
einen Massnahmenplan, welcher neben der zu ergreifenden Sanktion auch eine Zielvereinbarung 
und individuelle Unterstützungsmassnahmen zur Prävention von weiteren Übergriffen enthält. 
Die weiteren Schritte (Begleitung, unterstützende Massnahmen, Sanktionen, Zielsetzungen und 
Überprüfung) werden im Massnahmenplan festgehalten. 
 
 
 
 
 
b) Menschen mit einer Beeinträchtigung untereinander 
 
Kommt es zu Gewaltanwendungen zwischen Menschen mit einer Beeinträchtigung stehen Op-
ferhilfe und Opferschutz an erster Stelle. Wir verpflichten uns die Gewaltanwendung nicht einfach 
hinzunehmen und sondern mit den betroffenen Menschen mit einer Beeinträchtigung aufzugrei-
fen und zu klären.  
Wer eine Gewalthandlung beobachtet, ist verpflichtet, sich dafür einzusetzen, dass sich die Ge-
walt nicht wiederholen kann. Alle betroffenen Stellen innerhalb der SILEA sind über Gewaltan-
wendungen, die Massnahmen zur Folge haben, zu informieren und einzubeziehen. 
 
ABLAUF NACH GEWALTANWENDUNG 

 
1. Vorgehen 
In der Regel wird zuerst ein direktes Gespräch mit allen Betroffenen geführt mit dem Ziel, den 
Konflikt zu klären und weitere Gewaltanwendungen zu verhindern. Ist eine Klärung nicht möglich, 
ist ein Gespräch unter Beizug eines Vorgesetzten zu führen.  
 
2. Information an Eltern/gesetzliche Vertretung 
Kann das Problem in der SILEA verbindlich und nachhaltig gelöst werden, wird auf eine Informa-
tion der Eltern und gesetzlichen Vertreter verzichtet. Eltern und gesetzliche Vertreter sind in je-
dem Fall über die Gewaltanwendung zu informieren wenn jemand verletzt worden ist oder wenn 
Sachbeschädigungen am Eigentum von Dritten oder der SILEA vorliegen. 
 
3. Massnahmen 
Wiederholte Gewaltanwendung mit Selbst- und Fremdgefährdung kann bis zu einer Kündigung 
des Wohn- und/oder Arbeitsvertrages durch die SILEA führen. Eine Kündigung durch die SILEA 

Wir führen mit offener Kommunikation. Offenes und achtsames Kommunizieren nach 

innen und nach aussen gehört zu den Kernaufgaben der Leitenden. 
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wird nur erfolgen, wenn mit den Betroffenen und deren gesetzlichen Vertretern eine Aussprache 
stattgefunden hat und Anschlusslösungen möglich sind. 
 
c) Menschen mit einer Beeinträchtigung gegenüber Mitarbeitenden  
 
Unsere Mitarbeitenden sind nicht verpflichtet Gewaltanwendungen von Menschen mit einer Be-
einträchtigung einfach hinzunehmen, auch hier stehen Opferhilfe und Opferschutz an erster Stel-
le. Mitarbeitende die von einer Gewaltanwendung betroffen sind, setzen sich zusammen mit an-
deren Mitarbeitenden und Vorgesetzten dafür ein, dass sich diese Gewalt nicht wiederholen 
kann. 
Selbstkritisch ist die eigene Haltung im Konflikt zu hinterfragen und mit den Teammitgliedern zu 
besprechen. Dabei sind alle Punkte des vorangehenden Kapitels „Definition von Gewalt“ in die 
Überlegungen miteinzubeziehen. Das Verhalten und die momentane Lebenssituation des betrof-
fenen Menschen mit Beeinträchtigung sind kritisch zu hinterfragen 
 
ABLAUF NACH GEWALTANWENDUNG 
 
1. Vorgehen 
In der Regel wird zuerst ein direktes Gespräch mit allen Betroffenen geführt mit dem Ziel, den 
Konflikt zu klären und weitere Gewaltanwendungen zu verhindern. Entsprechende Massnahmen 
werden getroffen. Kann der Konflikt nicht geklärt werden,  ist ein Gespräch unter Beizug eines 
Vorgesetzten zu führen. 
 
2. Information an Eltern/gesetzliche Vertretung 
Kann das Problem in der SILEA verbindlich und nachhaltig gelöst werden, wird auf eine Informa-
tion der Eltern und gesetzlichen Vertreter verzichtet. Eltern und gesetzliche Vertreter sind in je-
dem Fall über die Gewaltanwendung zu informieren wenn jemand verletzt worden ist oder wenn 
Sachbeschädigungen am Eigentum von Dritten oder der SILEA vorliegen. 
 
3. Massnahmen 
Wiederholte Gewaltanwendung mit Selbst- und Fremdgefährdung kann bis zu einer Kündigung 
des Wohn- und/oder Arbeitsvertrages durch die SILEA führen. Eine Kündigung durch die SILEA 
wird nur erfolgen, wenn mit den Betroffenen und deren gesetzlichen Vertretern eine Aussprache 
stattgefunden hat und Anschlusslösungen möglich sind. 
 
d) unter Mitarbeitenden 
 
Opfer von Gewalt zu werden ist keine Schande und kein Grund, sich zurückzuziehen. Die 
Rechtswidrigkeit und damit auch die Verantwortung liegen bei den Tätern. Mobbing kann von 
einzelnen Tätern wie auch von Gruppen ausgehen. 
 
ABLAUF NACH GEWALTANWENDUNG  
 

 Setzen Sie dem Täter Grenzen soweit es Ihnen möglich ist. 

 Machen Sie der belästigenden Person mündlich mit einem klaren „Stopp“ verständlich, 
dass Sie sich belästigt fühlen. 

 Können Sie den Täter nicht selbst zur Rede stellen, dann wenden Sie sich jederzeit an 
den Personaldienst oder an den Vorgesetzten / die Vorgesetzte. 

 Zögern Sie nicht, Hilfe zu beanspruchen. 
 

Massnahmen 

 Die SILEA nimmt jede Meldung betreffend physischer oder psychischer Gewalt ernst und pro-
tokolliert die Aussagen. 

 Die SILEA bietet Hilfestellung bei der Vernetzung zu unterstützenden Fachstellen. 
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 Die SILEA führt Gespräche mit allen Betroffenen und klärt den Sachverhalt. Statt übersehen 
und warten, heisst es hinschauen und darüber reden; mit einzelnen oder mit der ganzen 
Gruppe. 

 Ist eine Klärung nicht möglich, gelangt die SILEA an die Ombudsstelle. 

 Die Geschäftsleitung beschliesst, allenfalls in Absprache mit dem Stiftungsrat, über Sanktio-
nen. 

 Ist die Geschäftsleitung (oder ein Mitglied davon) betroffen oder beschuldigt, beschliesst der 
Stiftungsrat über Sanktionen. 

 
Sanktionen  
Mitarbeitende, die für Gewaltanwendung verantwortlich sind, müssen mit Konsequenzen bis hin 
zur fristlosen Kündigung rechnen. Dies gilt auch bei bewusst geäusserten Falschbeschuldigungen. 
 
 
 
 

8. WAS BEDEUTET OPFERHILFE UND OPFERSCHUTZ 

Grundsätzlich gelten die meisten Punkte wie sie bereits im Kapitel Prävention umschrieben sind. 
Die Mitarbeitenden der SILEA sind verpflichtet als erstes das Opfer  von weiteren Gewaltübergrif-
fen zu schützen. Die möglichen Massnahmen sind breit gefächert und reichen vom Aussöh-
nungsgespräch mit dem Täter bis zur räumlichen oder sogar örtlichen Trennung zwischen Opfer 
und Täter. 
Die physischen und psychischen Wunden der Gewaltanwendung müssen beobachtet und adä-
quat behandelt werden. Auch hier ist die Palette der möglichen Interventionen sehr breit. Ärztli-
che und psychologische Hilfe können nach Absprache mit der Bereichsleitung zugezogen wer-
den. 
Bei gravierenden Gewaltanwendungen müssen die Massnahmen mit allen Beteiligten abgespro-
chen werden. 
 

 

 

 
 
Thun, den 31. Januar 2011 
 
 
Namens des Stiftungsrates 
Der Präsidentin:      Ressort Personelles 
 
 
 
Heidi Meyer       Hugo Laager 
 
 
 
Ressort Leistungen an Betreute: 
 
 
 
Anton Genna 

Das Wichtigste,  zugleich aber auch das Schwierigste auf der Welt ist:  
Macht zu haben ohne Gewaltanwendung. 

          Astrid Lindgren 

Physische oder psychische Gewalt wird in der Stiftung SILEA nicht toleriert. Fehlverhal-

ten werden in keinem Falle geduldet und die Fehlbaren müssen Sanktionen gewärtigen. 


